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Tagesordnungspunkt: 
Umwidmung eines Teilbereiches der Bauernschaft „Hanrorup„ mit der neuen Bezeichnung 
„Harle“. Lage der umzuwidmenden Flächen: Frauenkamp, Gemarkung Darup, Flur 4, 
Flurstück 289 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Fläche Gemarkung Darup, Flur 4, Flurstück 289, wird mit der neuen 

Straßenbezeichnung / Bauernschaft „Harle“ gewidmet.  

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Ca. 300 € für die Errichtung eines neuen Straßenschildes an der B 525. Diese Kosten sind 

durch den Landesbetrieb Straßenbau als Straßenbaulastenträger zu zahlen.  

Interne Personalkosten. 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Ressourceneinsatz der Verwaltung und der politischen Gremienarbeit für Energie, Material, 

usw.. 

Geringe Auswirkungen zur Herstellung und für die Aufstellung des Straßenschildes. 

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 29.08.2023 öffentlich 

öffentliche 

Beschlussvorlage 

Vorlagen-Nr. 101/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
10 Bauen und Wohnen 
Datum: 
27.07.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 
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... 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 19.09.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Die Hofstelle des Eigentümers trägt die Anschrift Harle 94 in 48653 Coesfeld. Der 

Eigentümer hat auf seiner Hofstelle einen Altenteiler errichtet, dieser trägt die Anschrift 

Hanrorup 70 bzw. Hastehausen 20. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur Errichtung eines neuen Gebäudes für ein 

Betriebsleiterwohnhaus ist eine neue Hausnummer zu vergeben. Das geplante neue 

Gebäude soll anteilig auf dem Stadtgebiet der Stadt Coesfeld und mehrheitlich auf dem 

Gemeindegebiet Nottuln errichtet werden. 

Die Hofstelle ist erschlossen über eine Zufahrt von der B525. Zweckmäßig ist eine Vergabe 

von Anschriften, wenn sie für einen neutralen Dritten gewohnte Ordnungskriterien erfüllen. 

Insbesondere ist eine plausible Anschriftenvergabe und Ordnung in Notfällen für 

Einsatzkräfte notwendig - und für die Betroffenen oftmals lebensentscheidend.  

 

In diesem Fall ist eine gleichlautendende Anschrift auf einer baulich zusammenhängenden 

Hofstelle zu vergeben. Nach erfolgter Widmung sollen für den Altenteiler die Anschrift Harle 

94 a in 48301 Nottuln und für das neue Betriebsleiterwohnhaus die Anschrift Harle 94 b in 

48301 Nottuln vergeben werden. 

 

Der Eigentümer und die Stadt Coesfeld sind mit dem Vorgehen einverstanden.  

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Planauszug mit der eingezeichneten Fläche und der beiden vorhandenen 

Gebäude (Nr. 1 und Nr. 2) und dem geplanten neuen Gebäude (Nr. 3).  

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Ring, Günther gez. Breuksch 
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